
Kapitel I

Grundsätze

§ г
1 Das Gesetz bestimmt das Ziel und den Inhalt des* 
Vollzuges der Strafen mit Freiheitsentzug. Es regelt die 
Durchführung des Vollzuges, die Rechte und Pflichten 
der Strafgefangenen und die Mitwirkung gesellschaft
licher Kräfte beim Vollzug. Weiterhin legt es die Verant
wortung für den Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug 
sowie die staatsanwaltschaftliche Aufsicht fest.

2 Voraussetzung für den Vollzug einer Strafe mit 
Freiheitsentzug ist eine entsprechende rechtskräftige 
Entscheidung eines Gerichtes der Deutschen Demokra
tischen Republik.

3 Strafgefangene im Sinne dieses Gesetzes sind durch 
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung zu Strafen 
mit Freiheitsentzug Verurteilte, die zum Vollzug der 
Strafe in eine Strafvollzugseinrichtung oder in ein 
Jugendha'us angenommen wurden.

§ 2
1 Inhalt und Gestaltung des Vollzuges der Strafen mit 
Freiheitsentzug werden durch das humane Wesen des
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